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Rekurs von Mischa Klaus und Weitere, Marktgasse 17, 8180 Bülach, gegen den Stadtrat

Bülach, betreffend Erhöhung der Siedlungsentwässerungsgebühr (Rekurs gegen den Be­

schluss des Stadtrates Bülach vom 15. November 2006).

VERNEHMLASSUNG

Sehr geehrte Damen und Herren

Sehr geehrter Herr Dürsteler

In Sachen

Mischa Klaus und Weitere, Marktgasse 17, 8 180 Bülach

gegen

Stadtrat Bülach, Marktgasse 27/28, 8180 Bülach

betreffend

Rekurrenten

Rekursgegner

Erhöhung der Siedlungsentwässerungsgebühr (Rekurs gegen den Beschluss des Stadtrates

Nr. 295 vom 15. November 2006)

erstatten wir Ihnen innert erstreckter Frist bis 16. Februar 2007 unsere
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Vernehmlassung

mit dem Antrag

Der Rekurs sei abzuweisen, alles unter Kostenfolge zu Lasten der Rekurrenten.

I. FORMELLES

1. Fristen/Legitimation

Der angefochtene Stadtratsbeschluss vom 15. November 2006 wurde am 24. November 2006

öffentlich publiziert mit einer Rekursfrist bis 24. Dezember 2006. Der Rekurs gegen die Erhö­

hung der Siedlungsentwässerungsgebühr ist am 14. Dezember 2006 beim Bezirksrat eingegan­

gen. Die Rekursfrist ist damit eingehalten. Die Legitimation der Rekurrenten zum Einreichen

eines Rekurses ist gegeben.

2. Veröffentlichung/Publikation (Irreführende Veröffentlichung)

Die Rekurrenten behaupten, dass die Veröffentlichung irreführend sei und in dieser Hinweise

auf die Verordnung über die Gebühren für Siedlungsentwässerung vom 25. November 1996

erwähnt würden, die bei der Wasserverbrauchsgebühr (Wasserzins), fehlen.

Stellungnahme des Stadtrates

Gemäss § 68 a) des Zürcher Gemeindegesetzes müssen allgemein verbindliche Beschlüsse von

Gemeindeorganen unter der Bekanntmachung von Beschwerde- oder Rekursfristen veröffent­

licht werden. Die Veröffentlichung kann sich auf die Bezeichnung des Beschlusses und die

Fristansetzung beschränken, mit dem Hinweis, dass der Beschluss in der Gemeindekanzlei auf­

liegt. Diese Vorgaben waren bei der am 24. November 2006 erschienenen Veröffentlichung

erfüllt. Im angefochtenen Beschluss des Stadtrates vom 15. November 2006, welcher vom 24.

November bis 24. Dezember 2006 in der Abteilung Bau und Umwelt eingesehen werden konn­

te, hat der Stadtrat sowohl auf Artikel 61 der rechtsgültigen Verordnung über die Wasserver­

sorgung vom 27. November 1989 wie auch auf die Artikel Sund 11 der rechtsgültigen Ver­

ordnung über die Gebühren für Siedlungs entwässerung vom 25. November 1996 verwiesen.

Die gesetzlichen Grundlagen sind entgegen der Behauptung der Rekurrenten ersichtlich.

Weiter sollten aus Sicht der Rekurrenten sowohl für die Erhöhung der Siedlungsentwässe­

rungsgebühr und die Erhöhung der Wasserverbrauchsgebühr (Wasserzins) zwei getrennte Ver­
fahren laufen .
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Stellungnahme des Stadtrates

Die Wasserverbrauchsgebühr (Wasserzins) und der Abwasser Mengenpreis stehen in einem

kausalen Zusammenhang. Die Abwassermenge errechnet sich aus der Wasserverbauchsmenge,

das heisst, die Werte sind identisch. Die an die Liegenschaftsbesitzer versandten Rechnungen

enthalten zwecks Kontrolle durch die Eigentümer, beide Komponenten. Es ist deshalb über­

sichtlicher und liegt ausserdem im Ermessen des Stadtrates, Änderungen bei der Siedlungsent­

wässerungsgebühr und der Wasserverbrauchsgebühr in einem Beschluss zusammenzufassen.

3. Rekurs gegen die Erhöhung der Siedlungsentwässerungsgebühr

Die Rekurrenten weisen in der Rekursschrift speziell darauf hin, dass sich der Rekurs gegen die

Erhöhung der Siedlungsentwässerungsgebühr richte.

Stellungnahme des Stadtrates

Mit diesem Hinweis widerlegen sie die dem Stadtrat vorgeworfene "Irreführende Veröffentli­

chung" .

II. MATERIELLES

4. BegfÜndung

Die Rekurrenten erwähnen, dass der Stadtrat in der Begründung zur Gebührenerhöhung

schreibt, die Kosten seien nicht voll gedeckt. Wohin diese Begründung ziele und was sie effek­

tiv bedeutet, sei unklar.

Stellungsnahme des Stadtrates

Gemeindebetriebe unterstehen dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit d.h. Leistungen des

Betriebs können grundsätzlich nur gegen angemessenes Entgelt erfolgen. Dieses Entgelt ist

grundsätzlich so zu bemessen, dass die gesamten Betriebskosten einschliesslich der Kapitalkos­

ten (Zinsen und Abschreibungen) mindestens gedeckt sind (Handbuch "Rechnungswesen der

zürcherischen Gemeinden").

Gemäss Finanzplan 2006-2010 der Stadt Billach beträgt der Kostendeckunl!sgrad der Laufen­

den Rechnung des Bereiches Siedlungsentwässerung:

mit der beschlossenen Gebührenerhöhung:

2006 2007200820092010

99%

92%103%102%99%

ohne Gebührenerhöhung 2006

2007200820092010

990f0

920f0890f0880f0850f0
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Zusätzlich nimmt die Nettoschuld (Saldo zwischen Eigenkapital und Fremdkapital) von 2006

bis 2010 wie folgt zu:

mit Gebührenerhöhung um 45% (von 11.2 Mio. auf 16.2 Mio.)

ohne Gebührenerhöhung um 70% (von 11.2 Mio. auf 19.0 Mio.) I

Der Stadtrat hat dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit mit dem Erlass des angefochtenen

Beschlusses entsprochen.

5. Gemeindeordnung

Die Rekurrenten sind der Auffassung dass auf Grund der Befugnisse des Gemeinderates davon

ausgegangen werden kann, dass das Parlament mindestens anlässlich einer Plenarsitzung dies­

bezüglich in Kenntnis gesetzt werden sollte oder sogar aufgrund der Budgethoheit über die

Tarife mitentscheiden kann.

Stellungnahme des Stadtrates

Die Grundsätze für die Gebührenerhebung hat der Gemeinderat insofern vollständig wahrge­

nommen, als er die "Verordnung über die Gebühren für Siedlungsentwässerungsanlagen" ge­

nehmigt. Darin wird festgehalten, dass die Kompetenz zur Festsetzung der Gebühren beim

Stadtrat liegt und der Beschluss öffentlich bekannt gemacht wird.

6. Gemeindegesetz des Kantons Zürich

7. Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984

8. Kreisschreiben über den Gemeindehaushalt vom 12. September 1985

Die Rekurrenten verweisen unter den erwähnten Ziffern auf das Gemeindegesetz, die Verord­

nung über den Gemeindehaushalt und auf das Kreisschreiben über den Gemeindehaushalt.

Stellungnahme des Stadtrates

Eine spezielle Stellungnahme erübrigt sich, weil es sich lediglich um Hinweise auf die überge­

ordneten Gesetze handelt. Die rechtskräftige Gemeindeordnung vom 10. Juni 2001 mit den

inzwischen eingeführten Veränderungen basiert auf dem Gemeindegesetz und ist vom Regie­

rungsrat genehmigt. Mit der Genehmigung der "Verordnung über die Gebühren für Siedlungs­

entwässerungsanlagen" (siehe Antwort unter Ziffer 5) durch den Gemeinderat sind demzufolge

auch die übergeordneten Gesetze respektiert.

9. System wechsel im Zürcher Rechnungswesen

Was die Rekurrenten mit dem Hinweis auf den Systemwechsel bezwecken, ist unklar. Sie er­

wähnen dabei die Kostenwahrheit und Klarheit über die verschiedenen öffentlichen Leistun­

gen, die das Staatswesen erbringt .
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Stellungnahme des Stadtrates

Der angeführte Systemwechsel fand vor ca. 10 Jahren statt und wird seither von der Stadt Bü­

lach erfolgreich angewendet. Die Kostenwahrheit und Klarheit über die erbrachte Leistung ist

transparent.

10. Verursacherprinzip bei Gebühren

Die Rekurrenten beziehen sich auf den Systemwechsel zur verursachergerechten Gebührenfi­

nanzierung und bemängeln, dass das Äufnen von Fondskonti mit der Einführung des neuen

Gesetzes de facto abgeschafft sei. Erträge oder Überschüsse seien dabei möglichst zu vennei­
den.

Stellungnahme des Stadtrates

Das Handbuch "Rechnungswesen der zürcherischen Gemeinden" der Direktion der Justiz und

des Innem des Kantons Zürich hält zum Verpflichtungskonto für Betriebsergebnisse Folgendes

fest: "Dieses Konto weist den Bestand der aufgelaufenen Betriebsgewinne, vermindert um all­

fällige Betriebsverluste, aus. Der Bestand des Verpflichtungskontos ist vergleichbar mit dem

Eigenkapitalkonto der Gemeinde. Es stellt die frei verfügbare Reserve des Gemeindebetriebes

dar".

Es gibt kein Verbot, Reserven zu bilden. Im Gegenteil, das übergeordnete Recht (GSchG § 60.a)

verlangt explizit vom Betreiber der Anlagen, die für Unterhalt, Betrieb und Werterhaltung nö­

tigen Rückstellungen zu bilden.

11. Nachfinanzierung von Investitionen

Eine Stellungnahme des Stadtrates erübrigt sich.

12. Spezialfinanzierungskonto

Gemäss den Rekurrenten ist das Hauptziel der spezialfinanzierten Gebührenhaushalte eine

jährlich ausgeglichene Rechnung.

Stellungnahme des Stadtrates

Diese Aussage ist aus der Luft gegriffen und nirgends belegt. Selbstverständlich sind nebst

dem Rechnungsergebnis die Investitionen und die Verschuldung mit einem längerfristigen

Zeithorizont zu planen.

Gemeindebetriebe unterstehen dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit d.h. Leistungen des

Betriebs können grundsätzlich nur gegen angemessenes Entgelt erfolgen .
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13. Kostensteigerung

Die Rekurrenten erwähnen die durchschnittliche Kostensteigerung von 27% gegenüber dem

bisherigen Tarif.

Stellungnahme des Stadtrates

Die Antwort dazu wurde unter II. MATERIELLES, 4. Begründung, Stellungnahme des Stadtrates

transparent belegt.

14. Vergleiche mit Partnergemeinden

Die Rekurrenten vergleichen die Siedlungsentwässerungsgebühren mit den Partnergemeinden

Höri und Hochfelden.

Stellungnahme des Stadtrates

Der Gebührenvergleich mit den angeführten Partnergemeinden sind aus folgenden Gründen

unvollständig bzw. unkorrekt und somit irreführend:

die Gebühren müssen nicht nur die Kosten der ARA Furt, sondern auch diejenigen für das

Leitungsnetz tragen. Um hier einen Vergleich anzustellen, müssten das Alter und der Zu­

stand der jeweiligen Netze miteinander verglichen werden.

Der spezifische Verbrauch pro Einwohner in den Gemeinden ist unterschiedlich.

Nicht alle Gemeinden haben die gleiche Fläche pro Einwohner. Zudem ist die Gewichtung

der Grundstücksflächen zwischen der Gemeinde Hochfelden, Höri und Bülach unter­

schiedlich.

Der Vergleich der Gewichtung mit der Gemeinde Hochfeiden zeigt folgendes Bild:

Gewichtung Grundgebühren Hochfeiden Gewichtung Bülach

- nicht überbaute, ange-

schlossene Grundstücke

4.00 1.00

3.00

2.00

5.00

2.00

6.00

2.00

6.00

3.00

- Wohnzonen

- Zone für öffentliche

Bauten und Anlagen

- Wohnzone mit

Gewerbeerleichterung

- Gewerbezone

- Kernzone

- Strassen, Hartbeläge

0.20

1.00

0.02

1.00
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